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Musterbetriebsvereinbarung zur befristeten Einführung von Kurzarbeit zur Vermeidung von Entlassungen

Zwischen der … AG und dem Betriebsrat der … AG wird folgende Betriebsvereinbarung über die befristete Einführung von Kurzarbeit zwecks Vermeidung von Entlassungen geschlossen:

§ 1 Geltungsbereich

Die Betriebsvereinbarung gilt räumlich für alle Werke bzw. Betriebsabteilungen des Unternehmens. Die Betriebsvereinbarung gilt persönlich für alle Arbeitnehmer mit Ausnahme der Auszubildenden und der leitenden Angestellten.

§ 2 Beginn und Dauer

Mit Wirkung ab 09.03. wird für die Zeit vom 09.03. bis 31.09. … Kurzarbeit für die Betriebsabteilungen gemäß Anhang (Anlage) eingeführt.

Während des Kurzarbeitszeitraums wird die tarifliche wöchentliche Arbeitszeit von 37 Stunden abteilungsbezogen nach Absprache mit dem Betriebsrat reduziert. So weit möglich, wird der Arbeitsausfall zeitlich so gelegt, dass an einzelnen Tagen vor und/oder nach einem Wochenende die Arbeit für alle betroffenen Arbeitnehmer oder für ganze Schichten ruht.
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Geschäftsleitung und Betriebsrat werden jeweils mindestens sieben Kalendertage vorher durch Aushang am Schwarzen Brett abwesenden Mitarbeitern telefonisch oder in geeigneter Form schriftlich mitteilen, an welchen Tagen für welche Schichten die Arbeit im darauffolgenden Monat entfällt.

Im März wird zunächst wegen Kurzarbeit an folgenden Tagen nicht gearbeitet:

Montage: 09. und 10.03., 16. und 17.03., 23. und 24.03., 30. und 31.03.

Bandfertigung: 09. bis 11.03., 16. bis 18.03., 23. bis 25.03., 30.03., 31.03. und 01.04.

Angestellte in der Fertigung: 09. bis 11.03., 16. bis 18.03., 23. bis 25.03., 30.03., 31.03. und 01.04.
§ 3 Mitwirkung des Betriebsrats

Der Betriebsrat wird in wöchentlichen Besprechungen über die Entwicklung des Auftragsbestands umfassend anhand von Unterlagen informiert. Dem Betriebsrat sind dabei insbesondere folgende Unterlagen vorzulegen: Beschäftigungsstand, Auftragsbestand, Lagerbestand, Umsatz, Produktion – jeweils im Vergleich zu den letzten Monaten und den gleichen Monaten der beiden letzten Jahre.

Der Betriebsrat verpflichtet sich, die nach dem Antragsvordruck der Agentur für Arbeit auszufüllenden Daten unverzüglich und schnellstmöglich einzutragen und versandfertig für die Agentur für Arbeit zu unterschreiben.

Eine Unterbrechung, Ausweitung oder Verlängerung der Kurzarbeit ist rechtzeitig mit dem Betriebsrat abzustimmen und bedarf dessen ausdrücklicher Zustimmung. Die Geschäftsführung ist jedoch berechtigt, die beschlossenen Einschränkungen auch ohne ausdrückliche Zustimmung des Betriebsrats wieder aufzuheben, wenn die Gründe für die Einführung von Kurzarbeit vorzeitig wegfallen.

§ 4 Zahlung von Kurzarbeitergeld

Die Geschäftsleitung stellt unverzüglich unter Mitwirkung des Betriebsrats bei der zuständigen Agentur für Arbeit die erforderlichen Anträge zur Gewährung von Kurzarbeitergeld.

Das von der Agentur für Arbeit gezahlte Kurzarbeitergeld wird vom Betrieb bei der üblichen Lohnabrechnung im Folgemonat abgerechnet und ausgezahlt. Kommt es bei der Auszahlung durch die Agentur für Arbeit zu Verzögerungen um ein oder zwei Monate und ist die Firma zur Vorfinanzierung nicht in der Lage, kann es zu entsprechenden Verzögerungen der Auszahlung durch die Firma kommen, bis das Kurzarbeitergeld abgerechnet und ausgezahlt wird. 

Sollte die Agentur für Arbeit die Zahlung von Kurzarbeitergeld aus einem vom Betrieb zu vertretenden Grund ablehnen, ist der volle Lohn für die Kurzarbeitszeit zu zahlen. Dies gilt auch, wenn sich durch die Anrechnung von Überstundenleistungen das Kurzarbeitergeld verringert.

Urlaubsentgelt, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Lohn- und Gehaltsfortzahlungen im Krankheitsfall, Entgeltzahlung für Freischichten, Hinterbliebenenbezüge, entschädigungspflichtige Arbeitsverhinderungen und die tariflichen Jahresleistungen sowie das Entgelt an gesetzlichen Feiertagen während der Kurzarbeitsphase werden so berechnet, als wäre normal gearbeitet worden. Der Anspruch auf Freischichten wird durch die Kurzarbeit nicht reduziert.

§ 5 Überstunden

Während der Kurzarbeitsphase werden keine Überstunden und Zusatzschichten angesetzt oder vergütet. In diesem Zeitraum und vier Wochen nach dessen Ablauf werden Überstunden nur in dringenden Ausnahmefällen genehmigt. Diese bedürfen in jedem Fall der vorherigen Zustimmung des Betriebsrats. Die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats gemäß § 87 BetrVG bleiben im Übrigen unberührt.

§ 6 Outsourcing

Während der Kurzarbeitsperiode und zwei Monate nach Ablauf werden keine zusätzlichen Aufträge fremdvergeben, sofern diese Aufträge im Werk ausgeführt werden können. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Betriebsrats.

Unter Outsourcing sind auch Aufträge an verbundene Unternehmen zu verstehen.

§ 7 Betriebsbedingte Kündigungen

Während der Kurzarbeitsperiode und vier Wochen nach deren Ende unterbleiben betriebsbedingte Kündigungen, insbesondere wegen Arbeitsmangels.

§ 8 Urlaub

Übertragener Resturlaub aus dem Vorjahr ist bis zum 31.03. abzuwickeln. Dies gilt nicht, wenn der Urlaub bereits zu einem festen Zeitpunkt geplant und genehmigt ist.

Den von der Kurzarbeit betroffenen Mitarbeitern ist für die vereinbarten Kurzarbeitstage Urlaub zu gewähren, sofern sie dies spätestens einen Monat vorher, für März eine Woche vorher, beim jeweiligen Vorgesetzten beantragen und die Personalabteilung dem Urlaubsantrag zustimmt. Bei Einverständnis des Mitarbeiters, des Vorgesetzten und der Personalabteilung können die Antragsfristen verkürzt werden.

§ 9 Kontakt mit der Agentur für Arbeit

Der Betriebsrat nimmt mit einem freigestellten Mitglied an allen Gesprächen der Geschäftsleitung mit der Agentur für Arbeit teil. Der Betriebsrat erhält von allen Unterlagen und Mitteilungen im Zusammenhang mit der Agentur für Arbeit eine Kopie.

§ 10 Veränderung der Kurzarbeitsperiode

Sollte sich die Auftragslage überraschend verbessern, kann die Kurzarbeit kurzzeitig beendet werden.

Besteht die Notwendigkeit, die Kurzarbeit über den vereinbarten Zeitraum hinaus zu verlängern, ist mit dem Betriebsrat vorher eine entsprechende Vereinbarung unter Beachtung der tarifvertraglichen Ankündigungsfrist abzuschließen und dies den Mitarbeitern unverzüglich bekannt zu geben.

Sollte in Eil- oder Notfällen oder aus sonstigen produktionstechnischen Gründen, z.B. für die Erledigung fristgebundener Aufträge, eine Änderung der vereinbarten Kurzarbeitslage erforderlich werden, bedarf dies der vorherigen Zustimmung des Betriebsrats.

§ 11 Schlussbestimmungen

Bei Meinungsverschiedenheiten über Auslegung, Anwendung und Durchführung dieser Betriebsvereinbarung werden sich Geschäftsleitung und Betriebsrat einvernehmlich einigen.

Die Wirkung dieser Betriebsvereinbarung endet mit Ablauf der Kurzarbeitsperiode und nach Abwicklung der sich aus der Betriebsvereinbarung ergebenden Verpflichtungen.

Sollten sich Betriebsrat und Geschäftsleitung auf eine Verlängerung des Kurzarbeitszeitraums einigen, bleibt die Betriebsvereinbarung für den Verlängerungszeitraum in Kraft.

Für Mitarbeiter günstigere gesetzliche oder tarifliche Bestimmungen bleiben durch diese Betriebsvereinbarung unberührt.

Musterstadt, Datum

Unterschrift Betriebsratsvorsitzender, Unterschrift Geschäftsführer
[image: ]    ©  WEKA MEDIA GmbH & Co. KG | Alle Angaben ohne Gewähr | Betriebsrat KOMPAKT | Dezember 2019 | www.betriebsrat-kompakt.de
image1.png
[ J
Betriebsrat
T —— Ko MPAKT




image2.jpeg




